
 
 

 

 
1 Die EU-MRV-Verordnung enthält Anforderungen an die Überwachung, Berichterstattung und Prüfung von 

Kohlendioxid-(CO2)-Emissionen von Schiffen, die Häfen der EU und/oder des Europäischen Wirtschaftsraums 
anlaufen oder von dort abfahren. 

2 Im Rahmen des 2030-Klimazielplans sieht die Kommission vor, die Emissionsreduktionsziele der EU auf eine 
Vermindung um mindestens 55% gegenüber 1990 anzuheben. 
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http://www.oceancare.org/

